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Personalentwicklung 
in Beschäftigungsgesellschaften 

Aufgrund der anhaltenden Beschäf

tigungskrise in den neuen Bundes

ländern haben Beschäftigungsge

sellschaften und Arbeitsförderungs

betriebe eine zunehmende Bedeu

tung bei der Bekämpfung der Ar
beitslosigkeit gewonnen. Während 

die Entwicklung auf dem Arbeits

markt von allen Erwerbspersonen 

eine kontinuierliche Weiterbildung 
fordert, sind Beschäftigungsver

hältnisse in Maßnahmen zur Arbeits
förderung häufig mit Dequalifizie

rungsprozessen verbunden. Um hier 

gegenzusteuern, müssen Konzepte 
für eine gezielte Personalentwick

lung in Beschäftigungsgesellschaf

ten erarbeitet werden. 

Überblick über den bei 
Beschäftigungsgesellschaften 
erwerbstätigen Personenkreis 

In der Bundesrepublik Deutschland hat die 

Arbeitslosigkeit mit über 4,2 Millionen Per

sonen einen beträchtlichen Umfang erreicht. 

Vor dem Hintergrund einer sich seit mehre

ren Jahren verfestigenden Massenarbeitslo

sigkeit gewinnen Maßnahmen zur Qualifizie

rung und Beschäftigungsförderung an Be

deutung. Die Instrumente einer "aktiven Ar

beitsmarktpolitik" sollen die Chancen von 

Arbeitslosen für eine Reintegration in das Er

werbssystem nachhaltig verbessern. Qualifi

zierungsmaßnahmen rangieren dabei tradi

tionell in quantitativer Hinsicht vor den Maß-

nahmen zur Beschäftigungsförderung. 1996 

nahmen insgesamt rund 560 000 Personen an 

einer Maßnahme der beruflichen Fortbildung 

oder Umschulung teil (323 000 Personen im 

Westen, 237 000 im Osten). 1 Die Maßnah

men zur Arbeitsförderung, deren wichtigstes 

Instrument die Arbeitsbeschaffungsmaßnah

men (ABM) sind, haben jedoch in den letz

ten Jahren einen enormen Bedeutungszu

wachs erfahren. Vor allem in den neuen Bun

desländern kommt ihnen eine wichtige Rolle 

bei der Verhinderung von Massenarbeitslo

sigkeit und der Bewältigung des wirtschaftli

chen Strukturwandels zu . 

Im März 1996 befanden sich in den neuen 

Bundesländern rund 175 000 Personen in 

einer Maßnahme zur Arbeitsbeschaffung 

(ABM) - darunter rund 60 000 Personen 

über 50 Jahre und rund 10 000 jüngere Ar

beitnehmer unter 25 Jahren ohne Ausbil

dung; im Westen waren es "nur" rund 70 000 

Personen, darunter rund 12 000 Ältere über 

50 Jahre und rund 18 000 jüngere ohne Be

rufsausbildung. 2 Insgesamt befanden sich 

1996 demnach rund 245 000 Personen in 

einer ABM, wobei im Osten ein deutlicher 

Schwerpunkt auf der Überbrückung älterer 

Arbeitnehmer in die Frühverrentung liegt, im 

Westen hingegen auf der Versorgung von ju

gendlichen Problemgruppen des Ausbil

dungs- und Arbeitsmarktes. Um die gesell

schaftliche Aufgabe der Verhinderung von 

Massenarbeitslosigkeit und Fortsetzung des 

wirtschaftlichen Strukturwandels zu unter

stützen, wurde 1993 ergänzend zur ABM der 

§ 249 h des Arbeitsförderungsgesetzes 

(AFG) eingeführt. Dieses Instrument stellt 
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Mittel der Bundesanstalt für Arbeit für die 

Beschäftigung von Arbeitslosen in festgeleg

ten gesellschaftlichen Bereichen (z. B. Um

welt, Kultur) in Form eines modifizierten 

Lohnkostenzuschusses (LKZ) bereit, die von 

den Kommunen kotinanziert werden müssen. 

Der § 249 h wird überwiegend in den neuen 

Bundesländern eingesetzt (1996 rund 87 000 

Personen), während der einige Zeit später für 

die alten Bundesländer erlassene § 242 s nur 

eine untergeordnete Rolle für die Beschäfti

gungsförderung spielt (1996 rund 6 700 Per

sonen)_) 

Ein umfangreicher Einsatz von ABM bzw. 

von LKZ nach § 249 h kann nur durch den 

Aufbau entsprechender Verwaltungs- und 

Organisationsstrukturen bewältigt werden. 

Zu diesem Zweck erfolgt die Gründung von 

Beschäftigungsgesellschaften. Sie nehmen 

inzwischen einen festen Platz als Hoffnungs

träger und Auffangbecken im Beschäfti

gungssystem der Bundesrepublik Deutsch

land ein. 4 Auffgangbecken sind sie, weil hier 

Personen arbeiten, die sonst arbeitslos wä

ren. Hoffnungsträger sind sie, weil es der 

Auftrag von Beschäftigungsgesellschaften 

ist, für alle Mitarbeiter- auch diejenigen, de

ren Betriebe rationalisiert oder liquidiert 

wurden -, eine vorübergehende Beschäfti

gung mit dem Ziel der Rückkehr ins Be

schäftigungssystem zu bieten. Um jedoch 

diese Brücke zu schlagen, muß die berufliche 

Qualifikation der Teilnehmer je nach indivi

duellen Voraussetzungen wiederhergestellt, 

erhalten oder angepaßt werden. 

Qualifizierungsdefizite 
in Maßnahmen der 
Beschäftigungsförderung 

Neuere Untersuchungen des lAB gehen da

von aus, daß in den alten Bundesländern 

rund 22 Prozent der Beschäftigten in arbeits

marktpolitischen Maßnahmen der Wechsel in 

ein reguläres Beschäftigungsverhältnis ge

lingt, auf längere Sicht münden knapp 50 

Prozent in Arbeit oder Ausbildung. In den 

neuen Bundesländern findet ebenfalls knapp 

die Hälfte aller AHM-Beschäftigten wieder 

eine Arbeit (Stand November 1994 ). 5 Die 

Hoffnung auf eine möglichst bruchlose 

Überbrückung von Arbeitslosigkeit erfüllt 

sich somit für die meisten ABM/LKZ-Be

schäftigten nur eingeschränkt. 

Der Erfolg der Wiedereingliederung hängt 

von vielen Faktoren ab, u. a. von der Einbin

dung der Beschäftigungsgesellschaften in die 

lokale Wirtschaft, aber auch von der berufli

chen Qualifikation der Maßnahmeteilneh

mer. Greift man auf vorliegende Untersu

chungsergebnisse zurück, so arbeiten 41 Pro

zent der in Beschäftigungsgesellschaften er

werbstätigen Fachkräfte - nach eigener Ein

schätzung - unterhalb der vorhandenen Qua

lifikation. Ein längeres Arbeitsverhältnis in 

Beschäftigungsgesellschaften kann zum Ver

lust der Fachqualifikation führen. Dringend 

notwendig wäre aber eine systematische be

rufliche Weiterbildung der Beschäftigten. 

Aufgrund des schmalen Spektrums der Tä

tigkeitsbereiche in Beschäftigungsgesell

schaften können neue Qualifikationen jedoch 

kaum erworben werden.6 Die fördertechni

schen Rahmenbedingungen verhindern zu

dem die Teilnahme an einer kompensieren

den berufsbegleitenden Qualifizierung, weil 

der Zeitrahmen für Fortbildung zu kurz ist. 

Die Chancen für eine Reintegration in den 

regulären Arbeitsmarkt werden auf diese 

Weise verschlechtert statt verbessert, und die 

gesellschaftlichen Vorbehalte gegenüber dem 

"zweiten Arbeitsmarkt" stigmatisieren die 

Beschäftigten obendrein. 

Angesichts knapper öffentlicher Kassen wird 

von Beschäftigungsgesellschaften auch ge

fordert, kostendeckend zu arbeiten und eige

ne Erträge zu erwirtschaften. Dies ist auf

grund der komplizierten und zugleich fragi

len Rahmenbedingungen schwer, denn bei 

der Akquisition und Abwicklung von Aufträ

gen ist der Aktionsradius von Beschäfti

gungsgesellschaften erheblich eingeschränkt. 

Die gesetzlichen Bestimmungen schreiben 

die Zusätzlichkeit und Gemeinnützigkeit der 

Arbeiten sowie das Wettbewerbsverbot vor. 

Dienstleistungen bzw. Unternehmensproduk

te müssen sich deshalb überwiegend auf den 

"Non-profit"-Bereich in den Gebieten Um

welt, Sanierung, Kultur konzentrieren. Wird 

dieser Bereich verlassen, entfällt die Förder

grundlage. Beschäftigungsgesellschaften ge

raten zunehmend in ein Konfliktfeld diver

gierender Zielsetzungen. Festzuhalten ist, 

daß für die Aufgabendurchführung ein pro

fessionelles Management und qualifiziertes 

Personal nötig sind. 

Die prekären Rahmenbedingungen haben 

aber zur Folge, daß bei dem hierfür erforder

lichen Fachpersonal ein Engpaß besteht. Vie

le Beschäftigungsgesellschaften sind nur äu

ßerst knapp mit sogenannten Stammstellen 

ausgestattet. In den neuen Bundesländern 

entfielen 1994 lediglich 5,5 Prozent der Be

schäftigungsverhältnisse auf feste Arbeits

verträge im Managementbereich. Die zur 

Aufgabenerledigung vorhandenen Fachkräf

te haben häufig selbst nur befristete Arbeits

verträge und werden zudem berufsfremd ein

gesetzt. 7 Aufgrund der schlechten Bezahlung 

sind Beschäftigungsgesellschaften keine at

traktiven Arbeitgeber. So wird Personal mit 

unzureichender Qualifikation eingestellt, was 

hohen Einarbeitungsaufwand, geringe Moti

vation und Fluktuation zur Folge hat. Beson

dere Schwierigkeiten bestehen durch die ver

mehrte Zuweisung von Zielgruppen mit ku

mulierten Problemlagen, die in der Maß

nahme - häufig zum ersten Mal - an die Ar

beitsrealität herangeführt werden sollen. 

Hinsichtlich des Qualifikationsbedarfs von 

Mitarbeitern der Beschäftigungsgesellschaf

ten lassen sich vier Fortbildungsbereiche her

ausschälen: 

• Das Management der Beschäftigungsge

sellschaften braucht betriebswirtschaftliches 

Know-how, um sich als Unternehmen von 

mittelständischer Größe behaupten zu kön

nen. 
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• Fachkräfte im Produktions- und Service

bereich sind mit neuen Anforderungen kon

frontiert, für deren Erledigung sie nicht auf 

mitgebrachte Berufserfahrungen zurückgrei

fen können. 

• Die mitgebrachte berufliche Qualifikation 

sollte während der befristeten Beschäftigung 

(berufsbegleitend) durch Teilnahme an Fort

bildungsmaßnahmen gezielt weiterentwickelt 

werden. 

• Problematische Zielgruppen, die im Maß

nahmehereich beschäftigt werden, brauchen 

berufliche Perspektiven. 

Für alle Gruppen muß das Fortbildungsange

bot so geschnitten sein, daß die täglichen An

und Überforderungen des Alltags bewältigt 

werden können und zugleich eine langfristige 

Verwertbarkeit auf dem allgemeinen Arbeits

markt antizipiert. 

Fortbildungsbedarf in 
Beschäftigungsgesellschaften 

Auf den Fortbildungsbedarf im Bereich des 

Managements haben unterschledliche Dach

verbände, Servicegesellschaften und Weiter

bildungsinstitutionen mit einem breiten Se

minarangebot reagiert. 8 Stellvertretend seien 

hier die Bundesarbeitsgemeinschaft Arbeit 

(BAG Arbeit), der Hamburger zentrale Quali

fizierungsträger für Beschäftigungsgesell

schaften zebra e. V., die Berliner Servicege

sellschaft, das Sozialpädagogische Institut so

wie das Heidelberger Institut für Berufsbil

dung und Arbeit (HIBA) genannt. Bei dieser 

Beschäftigtengruppe im Managementbereich 

handelt es sich jedoch in der Regel um hoch

qualifizierte Personen, die ihr Arbeitsverhält

nis mit einem beruflichen Aufstieg verbun

den haben. 

Als zweite Beschäftigtengruppe mit einem 

erkennbaren "Profil" und identifizierbaren 

Aufgabenbereich lassen sich Fachkräfte mit 
anleitenden Tätigkeiten ausmachen. Für 

diesen Personenkreis sind sowohl von HIBA 

als auch von mehreren im Dachverband der 

BAG Arbeit organisierten Bildungsträgern 

ausgearbeitete Seminarkonzepte entwickelt 

worden. Diese zielen darauf ab, daß anleiten

de Fachkräfte bei der Aufgabendurchführung 

von Beschäftigungsgesellschaften eine 

Schlüsselrolle einnehmen.9 Sie sind sowohl 

für effektive Auftragserledigung als auch für 

die Qualifizierung von Maßnahmeteilneh

mern verantwortlich, die eines erhöhten Be

treuungsaufwandes bedürfen. Anleitende 

Fachkräfte müssen mehrere Berufsrollen zu

gleich einnehmen und geraten schnell in ein 

Spannungsfeld von konkurrierenden Anfor

derungen: 

• Als Verantwortliche für die termingerechte 

Abwicklung von eingeworbenen Projekten 

und Aufträgen sind anleitende Fachkräfte zu

gleich die Vorgesetzten von Mitarbeitern, die 

häufig nicht über die erforderlichen und üb

Licherweise vorausgesetzten ,,Arbeitstugen

den" verfügen. Während in regulären Ar

beitsverhältnissen, z. B. bei Disziplinschwie

rigkeiten, mit Kündigung reagiert wird, soll 

dies während der Beschäftigungsmaßnahme 

gerade vermieden werden. 

• Bei der Qualifizierung von mehrfach be

nachteiligten Zielgruppen werden arbeits

und sozialpädagogische Fähigkeiten ver

langt. Dies bedeutet, den Qualifizierungspro

zeß der Teilnehmer durch Unterweisungen 

und Beratung so zu unterstützen, daß lernun

gewohnte Menschen für Qualifizierung auf

geschlossen werden. 

• Eine zusätzliche Aufgabe besteht im Er

kennen von Problemen im Lebensumfeld der 

Teilnehmer und in der Weitervermittlung an 

externe Hilfsangebote. 

Sowohl das von HIBA als auch das von der 

BAG Arbeit entwickelte Konzept zur Fortbil

dung dieser Beschäftigtengruppe umfaßt 

mehrere inhaltliche Blöcke. 10 Zentrale The

men in beiden Angeboten sind die Vermitt

lung von Arbeitstechniken, Rechtsgrundla

gen und didaktischen Methoden (Unterwei-
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sen), die Klärung der eigenen Rolle sowie die 

Zusammenarbeit im Team und mit sozialen 

Diensten. 

• HIBA ist mit seinem Fortbildungsangebot 

im arbeitsmarktpolitischen Landesprogramm 

von Nordrhein-Westfalen verankert. Das 

Fortbildungsangebot ist auf die Vermittlung 

von Schlüsselqualifikationen für die Team

arbeit (Kooperation, Kommunikation und 

Konsens) konzentriert. Ziel ist auch, die Teil

nehmer in der Organisationsentwicklung des 

Beschäftigungsträgers zu unterstützen. Die 

Zertifikate sind vom Ministerium für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales anerkannt. 11 

• Die BAG Arbeit verfolgt mit ihrem Curri

culum vorrangig das Ziel, ein allgemein an

erkanntes und einheitliches Berufsbild des 

"Arbeitsanleiters" voranzubringen. Das 

Fortbildungsangebot ist in aufeinander auf

bauende Seminarblöcke gegliedert und wird 

berufsbegleitend mit rund 200 Stunden ange

boten. Das Curriculum ist mit Hinweisen auf 

die thematischen Verwandtschaften mit dem 

Rahmenstoffplan zur Ausbildung der Ausbil

der versehen. Es besteht die Möglichkeit, 

sich die für die Prüfung nach Ausbildereig

nungsverordnung vor der Handwerkskam

mer Harnburg noch fehlenden Inhalte durch 

ein Kompaktseminar anzueignen. 12 Im übri

gen wird ein vom Dachverband der BAG Ar

beit anerkanntes Zertifikat vergeben. Inner

halb der im Dachverband organisierten Mit

gliedseinrichtungen soll das Fortbildungsan

gebot für die Vereinheitlichung von Anforde

rungsprofilen und die tarifliche Eingruppie

rung von anleitenden Fachkräften genutzt 

werden. Damit ist eine Grundlage für eine 

gezielte Personalentwicklungsplanung ge

legt. 

Die Förderung jüngerer und problemati
scher Zielgruppen ist unbefriedigend. Wel

che quantitative Bedeutung dem Problem der 

jüngeren Arbeitslosen ohne Berufsabschluß 

zukommt, zeigt ein Blick auf die Zahlen: 

Rund 28 000 junge Erwachsene unter 25 Jah-



ren ohne Berufsausbildung befanden sich in 

einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, davon 

wurden 7 600 Jugendliche in spezifischen 

Teilzeitmaßnahmen nach ,,Arbeiten und Ler

nen" gefördert. 13 Der begleitende Qualifizie

rungsanteil in diesen Maßnahmen beträgt 

maximal 20 Prozent der Arbeitszeit. Ihm 

kommt lediglich eine untergeordnete und er

gänzende Bedeutung zu; er wird in der Regel 

durch einen externen Bildungsträger angebo

ten. Je nach Zielgruppe können allgemeinbil

dende Schulabschlüsse nachgeholt werden 

(überwiegend bei Jugend-ABM oder Arbei

ten und Lernen) oder spezifische Teilqualifi

kationen erworben werden (z. B. EDV-Kur

se, Maschinenführerscheine u. ä.). Problema

tisch ist, daß die während der Maßnahmen 

gewonnenen Kenntnisse und Fertigkeiten 

nicht systematisch auf berufliche Qualifizie

rung zugeschnitten, mit einer Ausbildung 

nicht vergleichbar sind und nur geringen Ver

wertungsgrad auf dem allgemeinen Arbeits

markt besitzen. Dieser Umstand verstärkt 

vorhandene motivationale Defizite der Maß

nahmeteilnehmer. 14 

Eine nachhaltige Verbesserung der Chancen 

von (Re)Integration schwieriger Zielgruppen 

ins Beschäftigungssystem kann nur erreicht 

werden, wenn bei Beschäftigungsgesell

schaften ein konzeptionelles Umdenken er

folgt: Die Qualifizierungsaufgaben für diese 

Zielgruppen müßten auf das schrittweise be

rufsbegleitende Nachholen von anerkannten 

Berufsabschlüssen ausgerichtet werden. 

Hierzu ist eine gut funktionierende Zusam

menarbeit mit einem Bildungsträger, aber 

auch mit der örtlichen freien Wirtschaft Vor

aussetzung. Außerdem ist eine enge Koope

ration der arbeitsmarktpolitischen Akteure 

einer Region erforderlich. 

Das Bundesinstitut für Berufsbildung erprobt 

zur Zeit in drei Modellversuchen in Zusam

menarbeit mit Beschäftigungsträgem in Thü

ringen und Harnburg die Durchführung einer 

berufsbegleitenden Nachqualifizierung in 

Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung. 

Hierfür sind modulare Qualifizierungsange

bote entwickelt worden, die es den Teilneh

mern erlauben, die erforderlichen berufli

chen Kompetenzen in Teilschritten zu erwer

ben. Die Module werden in einem Lernort

verbund von Beschäftigungsgesellschaften, 

Bildungsträgem und Wirtschaftsbetrieben 

durchgeführt. Die Kooperationspartner brin

gen ihre Teilkompetenzen ein, so daß der 

Qualifizierungsprozeß zu einem hohen An

teil im Arbeitsprozeß stattfindet. 15 

Die in dieses Konzept einbezogenen Fach

kräfte müssen die Kompetenz entwickeln, 

die Qualifizierungspotentiale von Arbeitsauf

trägen zuerkennen und den erwünschten 

Lemprozeß entsprechend der Ausbildungs

ordnung zu systematisieren. Sie könnten 

dann in Beschäftigungsgesellschaften eine 

ähnliche Rolle einnehmen wie nebenberufli

che Ausbilder im Betrieb. Die Gestaltung 

von zielgerichteten Lernprozessen könnte -

ähnlich wie für die nebenamtlichen Ausbil

der - auch für anleitende Fachkräfte in Be

schäftigungsgesellschaften ein persönlicher 

Gewinn an Qualifikation und beruflicher 

Identität sein. 16 

Neue Perspektiven durch 
Fortbildungsregelungen? 

Das Ziel zur Reintegration von Mitarbeitern 

in den ersten Arbeitsmarkt kann von Be

schäftigungsgesellschaften nur erreicht wer

den, wenn eine systematische Personalent

wicklungsplanung erfolgt. Personalentwick

lungsplanung setzt jedoch Organisationsent

wicklung der Beschäftigungsgesellschaften 

voraus. Sie muß in eine klare Formulierung 

von unternehmensbezogenen Leitbildern und 

Zielen als Grundlage für alle untemehme

rischen Entscheidungen eingebettet sein. Um 

die Integrationsaufgabe zu erfüllen, muß der 

Blick auf die Qualifikationserfordernisse 

beim Personal gerichtet und die Nähe zum 

ersten Arbeitsmarkt hergestellt werden. 17 Für 

jeden einzelnen Mitarbeiter muß ein indivi-

dueller Förderplan aufgestellt werden, in 

dem seine Vorerfahrungen, sein aktueller Tä

tigkeitsbereich und seine beruflichen Per

spektiven in Einklang gebracht werden. Die 

Fortbildungsanstrengungen sollten darauf 

abzielen, daß anerkannte Abschlüsse erreicht 

werden. Dies gilt insbesondere für Fachkräfte, 

die aufgrund ihrer nicht mehr verwertbaren 

beruflichen Qualifikation arbeitslos gewor

den sind, sowie für Fachkräfte, die im Rah

men der Maßnahmen berufsfremd eingesetzt 

werden. Nur nachweisbare Qualifikationen 

sind auf dem regulären Arbeitsmarkt ver

wertbar. 

Andererseits entwickeln sich aber auch im 

"zweiten Arbeitsmarkt" neue Qualifikations

profile. Im Rahmen der Personalentwicklung 

muß darauf geachtet werden, daß entspre

chende Fortbildungsangebote entwickelt 

werden sowie Aufstiegs- und Karrieremög

lichkeiten geschaffen werden, in dem sich 

Fachkräfte mit entsprechenden durch Fortbil

dung erworbenen Zusatzqualifikationen eta

blieren können. 

Ein Beispiel für die Implementation einer 

Personal- und Organisationsentwicklung in 

Beschäftigungsgesellschaften ist die Bemü

hung der BAG Arbeit um die öffentliche An

erkennung der beruflichen Tätigkeit von an

leitenden Fachkräften. Die BAG Arbeit strebt 

eine eigenständige Fortbildungsregelung für 

diese Beschäftigtengruppe an. Grundlage 

soll das vorliegende Curriculum sein. In Vor

gesprächen mit dem Bundesinstitut für Be

rufsbildung wurden mehrere Zielsetzungen 

geklärt: 

• Kompatibilität des Fortbildungsangebotes 

mit dem Rahmenstoffplan zur Ausbildung 

der Ausbilder 

• Erarbeitung einer örtlichen Kammerrege

lung 

• Beantragung der Erarbeitung einer Bun

desregelung. 

Zunächst sollen bestehende Fortbildungsre

gelungen für Weiterbildung ausgeschöpft 
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werden. Betrachtet man sich den Rahmen

stoffplan zur Ausbildung der Ausbilder/ -in

nen, so werden Divergenzen aber auch Kon

gruenzen der jeweiligen Anforderungen an 

Ausbilder einerseits und anleitende Fach

kräfte andererseits deutlich. Bei entsprechen

der Zusammenarbeit mit den örtlichen zu

ständigen Stellen ist mit Sicherheit eine 

Kompatibilität der BAG - Fortbildung mit 

den Prüfungsbestimmungen der AEVO zu 

erreichen. 

Die Erarbeitung einer eigenständigen örtli

chen Kammerregelung nach § 46 (1) Berufs

bildungsgesetz erscheint insbesondere dort 

aussichtsreich, wo Beschäftigungsgesell

schaften als regionaler Arbeitgeber eine be

deutende Rolle spielen. Dennoch besteht so

wohl die Frage nach der Akzeptanz eines ei

genständigen Berufsbildes, das bislang nur 

im "zweiten Arbeitsmarkt" existiert, als auch 

nach der Schaffung von "Karrieremöglich

keiten" innerhalb der Beschäftigungsgesell

schaften. Mit einem Fortbildungsberuf ist in 

der Regel auch eine angemessene sozial

rechtliche Absicherung sowie ein bestimmter 

gesellschaftlicher Status und eine zumeist 

höhere Entlohnung verbunden. 18 Dies setzt 

eine Einigung der Sozialpartner über die ta

rifliche Eingruppierung voraus . Die Grundla

ge hierfür sind eindeutige Tätigkeitsdarstel

lungen und trägerübergreifend einheitliche 

Stellenbeschreibungen unter Festlegung des 

geforderten Qualifikationsniveaus. 

Derzeit prüft die BAG Arbeit gemeinsam mit 

den Arbeitnehmervertretungen, ob zur Quali

fizierung der anleitenden Fachkräfte eine 

Bundesregelung für die Fortbildung erarbei

tet werden kann. In diesem Fall müßten sich 

die Sozialpartner bereits im Vorfeld auf einen 

tragfähigen Konsens einigen, um das öffent

liche Interesse an einer Qualitätssteigerung 

von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen ins 

Einvernehmen mit bildungspolitischen Ziel

vorstellungen zu setzen und den zuständigen 

Bundesminister zu bitten, das Bundesinstitut 

für Berufsbildung zur Erarbeitung einer Fort

bildungsregeJung zu beauftragen. 

Zusammenfassend läßt sich feststellen: 

Durch den Erlaß einer Prüfungsordnung wird 

die Anerkennung einer Fortbildung erheblich 

gesteigert, und sie bekommt einen höheren 

Stellenwert bei Orts-, Betriebs- oder Bran

chenwechseL Zwar gilt grundsätzlich, daß 

bundesweite Regelungen nach § 46 (2) BBiG 

aufgrund ihres Charakters als Rechtsverord

nung eine größere öffentliche Bedeutung ha

ben als regionale Kammerregelungen nach 

§ 46 (1) BBiG. In der Praxis erweisen sich 

aber die Kammerregelungen als außerordent

lich wirksam, denn sie eröffnen die notwen

dige Flexibilität für die Strukturierung des 

Weiterbildungsangebotes gegenüber neuen 

Qualifikationsanforderungen, die branchen

spezifisch, regional oder betriebsstrukturell 

verschieden sind. Die Kammerregelung ist 

damit eine wirtschaftsnahe Form der Qualifi

zierung und wird von den Arbeitgebern als 

eigener Interessensbereich gegenüber den 

Gewerkschaften und dem Staat reklamiert. 

Die Position der Kammern wird durch eine 

im Dezember 1996 getroffene Vereinbarung 

zwischen Kammerorganisation, Arbeitgeber

verbänden und Gewerkschaften gestärkt. 

Darin wird festgehalten, daß bundesweite 

Regelungen nur noch dann angestrebt wer

den sollen, wenn 

• vorher Kammerregelungen erlassen wur

den 

• diese seit mindestens fünf Jahren und 

• in mindestens fünf Bundesländern beste

hen, und 

• die durchschnittliche Zahl der Prüfungs

teilnehmer in den letzten drei Jahren bundes

weit über 500 jährlich liegt. 

Nur in besonderen Einzelfallen kann abwei

chend von dieser Regelung direkt eine 

Rechtsverordnung beantragt werden, wenn 

die Vertragsparteien einvernehmlich hierfür 

einen speziellen Bedarf sehen. 19 

Die Frage nach der Aufwertung der Berufstä

tigkeit im "zweiten Arbeitsmarkt" ist mit der 

Diskussion grundsätzlicher arbeitsmarktpoli

tischer und bildungspolitischer Fragestellun

gen verbunden. Die Klärungsversuche um 
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die Schaffung eines eigenständigen Fortbil

dungsberufes für anleitende Fachkräfte füh

ren zu Anstößen für eine dringend notwendi

ge Organisationsentwicklung im öffentlich 

geförderten Beschäftigungssektor. Die Erar

beitung von Fortbildungsregelungen auf 

Kammer- oder Bundesebene könnte zweifel

los helfen und positive Wirkungen haben. 

Fazit 

Für alle Beschäftigten in Maßnahmen zur 

Arbeitsförderung ist es notwendig, ihre Ar

beitsmarktchancen durch berufliche Weiter

bildung zu verbessern. Um dies zu realisie

ren und zu intensivieren, sind bei den Be

schäftigungsgesellschaften Veränderungen 

ihrer Organisationsstrukturen unumgänglich. 

Zur Förderung der Mitarbeiter muß eine ge

zielte Personalentwicklung verankert wer

den. Darüber hinaus muß der eigene Be

schäftigungsbereich stärker ins Blickfeld ge

nommen und Aufstiegsmöglichkeiten ge

schaffen werden, die mit anerkannten Fort

bildungsangeboten gekoppelt sind. Zudem 

ist darauf zu achten, daß der in Beschäfti

gungsgesellschaften zu erreichende Qualifi

kationserwerb auch für die freie Wirtschaft 

attraktiv ist. 

Ein erster Schritt zur konkreten Verbesserung 

des Erwerbs und der Verwertung von Berufs

erfahrungen von Mitarbeitern in Beschäfti

gungsgesellschaften wird vollzogen, wenn 

bestehende Fortbildungsangebote der örtli

chen Wirtschaft gezielt genutzt werden. Ein 

weiterer Schritt besteht darin, die trägerinter

nen Fortbildungsangebote weiterzuentwik

keln und auf regionaler Ebene mit den zu

ständigen Kammern abzustimmen. Drittens 

muß diskutiert werden, ob die spezifischen 

Qualifikationsprofile - wie beispielsweise 

die berufliche Tätigkeit von anleitenden 

Fachkräften - die Definition eines gesonder

ten Fortbildungsberufes nahelegen, so daß ei

ne eigenständige Fortbildungsregelung nach 

§ 46 (I) BBiG als Kammerregelung oder als 



Bundesregelung nach § 46 (2) erarbeitet wer

den sollte. 

Aufgrund von steigenden bzw. auf hohem 

Niveau stagnierenden Arbeitslosenzahlen 

wird ein öffentlich geförderter Beschäfti

gungssektor auch zukünftig notwendig sein. 

Berücksichtigt man die angespannte Lage 

der öffentlichen Haushalte und die seit Erlaß 

des Arbeitsförderungsreformgesetzes in 

Kraft getretenen Veränderungen der Förder

konditionen, sind Konzepte gefragt, die die 

öffentlichen Mittel effektiver nutzen und 

stärker mit betrieblicher Beschäftigung ver

zahnen. Beschäftigungsgesellschaften tun 

deshalb gut daran, ihre Professionalisierung 

durch Organisations- und Personalentwick

lung voranzutreiben und die Förderung einer 

individuellen Qualifizierung im Rahmen von 

Betriebsvereinbarungen verbindlich festzu

legen. 
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Die vorliegende Studie informiert über die spezifi
sche Rolle der betrieblichen Arbeitnehmervertre
tungen bei der Weiterbildung im Betrieb. 
Im ersten Teil werden Ergebnisse von Umfragen 
unter Betriebsräten in Deutschland und den Nie
derlanden vorgestellt. Diese zeigen u. a., daß es 
außerhalb der betrieblich eingerichteten Weiter
bildung in den Großbetrieben und in vielen Berei
chen der Klein - und Mittelbetriebe kaum Ansätze 
von beruflicher Weiterbildung gibt. Hier sieht die 
Autorin großen Handlungsbedarf, zumal auch die 
Betriebsräte selbst einen erheblichen Qualifikati
onsbedarf anmelden, um über Weiterbildung 
effektiver entscheiden zu können . 
ln einem zweiten Teil der Studie werden acht 
Betriebe vorgestellt, in denen sowohl die Weiter
bildungspolitik seitens der Geschäftsführung als 
auch das Engagement der Betriebsräte für die 
Weiterbildung als vorbildlich angesehen werden. 
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